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Antragsberechtigte KMU 

 

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) können eine Förderung von Unternehmensberatungen in Anspruch nehmen, 

wenn sie 

 

a. rechtlich selbständig und im Bereich der gewerblichen Wirtschaft oder der Freien Berufe am Markt tätig sind,  

 

b. ihren Unternehmenssitz und Geschäftsbetrieb in der Bundesrepublik Deutschland haben, 

 

c. weniger als 250 Personen beschäftigen und 

 

d. einen Jahresumsatz von nicht mehr als 50 Millionen Euro oder eine Jahresbilanzsumme von nicht mehr als 43 

Millionen Euro haben. 

 

Neu gegründete Unternehmen, die noch keinen Jahresabschluss erstellt haben, können die Angaben nach Treu und 

Glauben schätzen. 

 

Das KMU darf die Voraussetzung für Mitarbeiterzahl und Jahresumsatz oder Bilanzsumme zusammen mit einem 

Partnerunternehmen oder verbundenen Unternehmen nicht überscheiten.  

 

Nähere Informationen enthält der Benutzerleitfaden zur Definition von KMU der EU-Kommission aus dem Jahr 2020. 

 

 

Nicht antragsberechtigt sind unabhängig vom Beratungsbedarf:  

 

 Unternehmen sowie Angehörige der Freien Berufe, die in der Unternehmens- oder Wirtschaftsberatung, der 

Wirtschafts- oder Buchprüfung, der Steuerberatung oder als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt, als Notarin oder 

Notar, als Insolvenzverwalterin oder Insolvenzverwalter oder in ähnlicher Weise beratend oder schulend tätig 

sind oder tätig werden wollen. 

 

 Unternehmen, die im Förderprogramm bereits als Beratungsunternehmen aufgetreten sind. 

 

 Unternehmen, über deren Vermögen ein Insolvenz- oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet 

worden ist. Dasselbe gilt für Antragsteller, die zur Abgabe einer Vermögensauskunft nach § 802c der 

Zivilprozessordnung (ZPO) oder § 284 der Abgabenordnung (AO) verpflichtet sind oder bei denen diese 

abgenommen wurde. Ist der Antragsteller eine durch einen gesetzlichen Vertreter vertretene juristische Person, 

gilt dies, sofern den gesetzlichen Vertreter aufgrund seiner Verpflichtung als gesetzlicher Vertreter der 

juristischen Person die entsprechenden Verpflichtungen aus § 802c ZPO oder § 284 AO treffen. 

 

 Unternehmen, die in einem Beteiligungsverhältnis zu Religionsgemeinschaften, juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts oder zu deren Eigenbetrieben stehen. 

 

 Gemeinnützige Unternehmen und gemeinnützige Vereine sowie Stiftungen. 

 

Zu beachten ist des Weiteren, dass Beratungen von Unternehmen, z.B. Unternehmen der landwirtschaftlichen 

Primärerzeugung, der Fischerei und Aquakultur oder zu Inhalten, die gemäß Artikel 1 Absatz der Verordnung (EU) Nr. 

1407/2013 ausgeschlossen sind, nicht förderfähig sind.  

 

Sollte die Beratung von einem Angehörigen im Sinne des § 11 Absatz 1 Nummer 1 des Strafgesetzbuches durchgeführt 

worden sein, ist diese ebenfalls von einer Förderung ausgeschlossen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszug aus § 11 Strafgesetzbuch (StGB) 
 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist  
 

1.  Angehöriger: 

            wer zu den folgenden Personen gehört: 
 

a) Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, der Ehegatte, der Lebenspartner, der Verlobte, 

Geschwister, Ehegatten oder Lebenspartner der Geschwister, Geschwister der Ehegatten oder 

Lebenspartner, und zwar auch dann, wenn die Ehe oder die Lebenspartnerschaft, welche die 

Beziehung begründet hat, nicht mehr besteht oder wenn die Verwandtschaft oder Schwägerschaft 

erloschen ist, 
 

b)  Pflegeeltern und Pflegekinder; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

Herausgeber 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

Frankfurter Straße 29 – 35 

65760 Eschborn 

Telefon: +49 6196 908-0 

E-Mail: poststelle@bafa.bund.de 

www.bafa.de 

 
Stand 

1. Januar 2023 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

ist mit dem audit berufundfamilie® für 

seine familienfreundliche Personalpolitik 

ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von 

der berufundfamilie gGmbH, einer Initiative der 

Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen. 


